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Anfrage – Sondernutzungssatzung und Straßenmusik 

  

Sehr geehrte Frau Dr. Mang-Schäfer, 

 

Ihre Anfrage beantworten wir entsprechend § 20 Geschäftsordnung für den Stadtrat schriftlich wie 

folgt: 

 

zu Frage 1) Wann wird die Satzung beschlossen um auch für Anwohner, Gewerbetreibende und 

Vollzugsbedienstete endlich eine gute Lösung zum Thema Straßenmusik in Kraft treten 

zu lassen? 

 

Es ist vorgesehen, die Sondernutzungssatzung im nächsten Ältestenrat aufzunehmen und 

anschließend im Stadtrat noch möglichst vor der Sommerpause zu beschließen. 

Beim Thema Straßenmusik ist aufgenommen, dass zukünftig nur noch ohne Verstärker gespielt 

werden darf. 

 

zu Frage 2) Sind noch weitere Voraussetzungen nötig oder kann die Satzung direkt beschlossen 

werden? 

 

Als Verwaltung hatten wir den Fraktionen, nach der Arbeitsgruppensitzung, nochmals Gelegenheit 

gegeben die besprochenen Änderungen zu besprechen und der Verwaltung bis Ende März 

Rückmeldung zu geben, ob es noch weitere Änderungswünsche gibt. Bis Ende der vorgesehenen 

Frist Ende März 2023 sind bei der Straßenverkehrsbehörde keine weiteren Änderungswünsche 

eingegangen, weshalb die Sondernutzungssatzung wie erarbeitet in die Gremien gehen kann. 
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zu Frage 3) Falls andere Teile der Satzung noch weitere Diskussion bedürfen, kann der Teil zur 

Regelung der Straßenmusik vorzeitig beschlossen werden? 

 

Es ist nicht vorgesehen, einzelne Änderungen vorher zu beschließen. Die Änderungswünsche sollen 

wie bei 1 bereits mitgeteilt möglichst noch vor der Sommerpause im Stadtrat beschlossen werden. 

 

Die Bearbeitung und Datensammlung für diese Anfrage beanspruchte 0,50 Stunden Arbeitszeit in 

unterschiedlichen Entgelt-/Besoldungsgruppen. 

 
Die Fraktionen und Gruppierungen im Rat erhalten jeweils eine digitale Ausfertigung dieses 
Schreibens per E-Mail. 
 
Die verspätete Beantwortung bitten wir krankheits- und urlaubsbedingt zu entschuldigen. 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
Irmgard Münch-Weinmann 
Beigeordnete 
 
 


